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D er  Konfuzianismus  übte  und  übt 
einen großen einfluss auf die Wert-

vorstellungen  der  ostasiatischen  Länder 
aus.  Um  bei  Verhandlungen  mit  einer 
höhergestellten  Person  keinen  Fauxpas 
zu  begehen,  muss  man  sich  deshalb  der 
tatsache  genau  bewusst  werden,  dass 
der  Konfuzianismus  in  Japan  heute  noch 
immer  eine  prägende  rolle  spielt.  Die 
konfuzianische  Philosophie  ist  charak-
terisiert  durch  eine  hierarchische  bzw. 
vertikal  aufgebaute  Strukturisierung  der 
menschlichen  Gesellschaft.  bekannte 
beispiele  sind  die treue  gegenüber  dem 
Herrn  oder  die  Hingabe  und  kindliche 
Pietät gegenüber den eigenen eltern.

Das erste grundlegende rechtssystem 
in Japan war der Taihō-ritsu-ryō-Kodex von 
701. „ritsu“  steht  für  Strafgesetz, „ryō“  für 
Verwaltungsrecht.  ein  Zivilgesetz  gab  es 
nicht. Der begriff des privaten rechts, wel-
ches  unerlässlicher  bestandteil  des  Zivil-
gesetzes  ist, war ebenfalls nicht bekannt; 
nicht  einmal  das Wort „recht“(kenri).  erst 
gegen  ende  des  19.  Jahrhunderts,  in  der 
Zeit  der  raschen  modernisierung  Japans, 
entstand eine bewegung für die Anerken-
nung privaten rechts und die Aufstellung 
eines  Zivilrechts.  Der  Hintergrund:  Nach 
der  Öffnung  des  Landes  in  der  1850er 
und  1860er  Jahren,  enthielten  die  neu 
geschlossenen  Abkommen  mit  westli-
chen  Ländern  -  auch  als „ungleiche Ver-
träge“  bekannt  –  unfaire  bedingungen 
beispielsweise  in bezug auf die exterrito-
rialität  oder  gar  den Verzicht  Japans  auf 
die  eigene  Zollhoheit.  Undemokratische 
Strukturen,  wie  die  Doppelfunktion  von 
Staatsanwalt  und  richter  und  die  Abwe-
senheit  eines  ordentlichen  Zivilgesetzes, 
führten  dazu,  dass  Japan  nur  als „halb-
souveräner  Staat”  betrachtet  wurde.  So 
war  es  eine  der  dringendsten  Aufgaben 
der  meiji-regierung  das  Land  zu  moder-
nisieren  und  die  unfairen  Abkommen  zu 
reformieren.

ein  Schritt  in  diese  richtung  war  die 
Proklamation des ersten Zivilgesetzes von 
1890,  das  auf  dem  französischen  Napo-

leon-Kodex  basierte.  Da  hier  das  Privat-
recht gestützt wurde, kamen jedoch erns-
te  bedenken  auf,  ob  es  überhaupt  mit 
der  japanischen  Kultur  vereinbar  wäre 
– gar zum „Untergang der Pietät“ in Japan 
führe.  ein  berühmter Verfassungsrechtler 
behauptete,  das  Privatrecht  solle  nicht 
für  einzelnen  Personen,  sondern  für  die 
„Familie“ angewendet werden. Das recht 
des  Familienoberhaupts  sei  heilig  und 
unverletzlich  und  somit  sei  die  regelung 
durch Gesetze über das recht/Pflicht-Ver-
hältnis  inkompatibel.  Dieses  Zivilgesetz 
trat letztendlich nicht in Kraft. Stattdessen 
wurde  ein  neues  Zivilgesetzbuch  (eine 
Zusammensetzung  aus  dem  japanisch-
konfuzianischen  Familienoberhauptrecht 
und  dem  deutschen  Zivilgesetz)  aufge-
stellt und 1898 in Kraft gesetzt. Das Fami-
lienrecht  war  besonders  stark  durch  den 
Charakter  des  Konfuzianismus  geprägt, 
darunter  z.b.  das  Prinzip  der  Alleinerb-
schaft  des  ältesten  Sohnes  oder  die  bei-
nahe absolute Position des Familienober-
hauptes  mit  seinem  bestimmungsrecht 
bezüglich  der  Heirat  und  des Wohnortes 
der Familienmitglieder. 

Im  rahmen  der  erstellung  der  Nach-
kriegsverfassung  von  1946  wurde  auch 
das  Familienrecht  dramatisch  reformiert, 
wobei  der  Schwerpunkt  auf  das  private 
recht  und  die  geschlechtliche  Gleichbe-
rechtigung gesetzt wurde. Dennoch blieb 
die  konfuzianische  Kultur  erhalten.  Zur 
Veranschaulichung  wird  nun  eines  der 
berühmtesten  Urteile  der  Nachkriegszeit 
vorgestellt,  bei  dem  der tatbestand  des 
Aszendentenmordes  für  verfassungswid-
rig  erklärt  wurde.  bis  1995  existierte  ein 
tatbestand,  der  Aszendentenmord  viel 
härter bestraft als andere mordfälle. Wäh-
rend  bei  einem  gewöhnlichen  mordfall 
entweder  die todesstrafe  oder  aber  eine 
Freiheitsstrafe  von  mindestens  drei  Jah-
ren angewendet wurde, wurde bei Aszen-
dentenmord ausschließlich die todesstra-
fe  oder  eine  lebenslange  Freiheitsstrafe 
angewendet.  Der  Grund  dafür  ist,  dass 
eine solche tat der konfuzianischen moral 

von „respekt  und  Dankbarkeit“  gegenü-
ber  den  Aszendenten  stark  widerspricht. 
Schon  die  japanischen  rechtstermino-
logie  reflektiert  die  konfuzianische 
Wertvorstellung:  der  rechtsterminus  für 
Aszendent  (z.b.  eltern)  ist „sonzoku“  (zu 
respektierende  Gruppe)  und  der  für  Des-
zendent  ist „hizoku“  (gemeine  Gruppe). 
Die  Geschichte  von  strengen  Strafen  bei 
Aszendentenmorden  begann  beim  o.g. 
Taihō-Kodex von 701, der das chinesisch-
konfuzianische  rechtssystem  übernahm. 
Unter  der  Shōwa- Verfassung  von  1946, 
die unter amerikanischem einfluss erstellt 
worden war, wurde die Verfassungsrecht-
lichkeit dieser Strafregelung mit den Vor-
würfen  in  Frage  gestellt,  dass  dieser tat-
bestand:  (i)  der  Gleichberechtigungsvor-
stellung  auf  demokratischer  Grundlage 
widerspräche  und  (ii)  das  alte  Patriarchat 
fördere.

Der  oberste  Gerichtshof  Japans  ver-
kündete  im  Jahre  1973  schließlich  in  sei-
nem  berühmten  Urteil,  dass  der  in  den 
vorherigen  rechtssprüchen  als  verfas-
sungsmäßig  erklärte  tatbestand  des 
Aszendentenmordes  verfassungswidrig 
sei.  eine  Angeklagte  war  von  ihrem  leib-
lichen Vater  über  15  Jahre  lang  sexuell 
missbraucht  und  ständig  misshandelt 
worden  und  hatte  diesen  letztlich  im 
Schlaf  erwürgt,  weshalb  Notwehr  nicht 
angewendet  werden  konnte.  Das  Urteil 
des obersten Gerichtshofs bedeutete nun: 
Die strengere Bestrafung des Aszenden-
tenmordes sei zwar verfassungsrechtlich 
zulässig, die anwendbaren Strafen jedoch 
zu streng. Demnach wurde der tatbestand 
eines gewöhnlichen mordes angewendet 
und alle gesetzlich möglichen Strafmilde-
rungsmaßnahmen  sowie  Strafaufschub 
gewährt.

Die  damalige  regierung  war  jedoch 
nicht  glücklich  und  behauptete,  dass  die 
beseitigung dieser regel der „guten japa-
nischen  Sitte“  widerspräche  und  bis  zur 
offiziellen Abschaffung dieses und anderer  
ähnlicher tatbestände  hat  es  weitere  22 
Jahre gedauert.
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